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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rheinfelden (Baden) zur Weitergabe 

personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesmeldegeset-

zes (BMG)  

 

1. Übermittlung und Veröffentlichung  von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen  

 

Auf Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk ist die Meldebehörde der Stadt 

Rheinfelden (Baden), gemäß § 50 Abs. 2 BMG,  berechtigt  den  Namen, den akademischen 

Grad, die Anschrift sowie Tag und Art des jeweiligen Jubiläums von Altersjubilaren ab Vollen-

dung des 70. Lebensjahres sowie Ehejubilaren ab der goldenen Hochzeit, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung,  zu übermitteln. Die Meldebehörde übermittelt, gemäß § 12 der Meldeverord-

nung,  dem Staatsministerium Baden-Württemberg, zum Zwecke der Ehrung von Alters- und 

Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten, die in Satz 1 genannten Daten.   

 

2. Übermittlung von Meldedaten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG,  § 6 des baden-württembergischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 der Meldeverordnung aufgeführten Daten der 

Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsge-

sellschaften.  Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minder-

jährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öf-

fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören und enthält zum Beispiel Angaben zu Vor- 

und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitige 

Anschriften.   

 

3. Gruppenauskünfte an Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen  
 

Gemäß § 50 Absatz 1 BMG darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trä-

gern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 

und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so-

genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 

der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vor-

namen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese 

Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Per-

son oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 

oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstim-

mung zu löschen oder zu vernichten.  
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4. Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  
 

Die Meldebehörde der Stadt Rheinfelden (Baden) darf, gem. § 50 Absatz 3 BMG,  Adressbuch-

verlagen zu allen Einwohnern die das 18. Lebensjahr vollendet haben,  Auskunft erteilen über 

den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  Diese Daten dürfen 

nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 

werden.  

 
5.  Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-

wehr  

 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im  

Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten - sofern  

sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial  

übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der  

Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum  

31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im  

nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  

 

6. Widerspruchsrecht 
 

Jeder Einwohner hat, gemäß § 50 Absatz 5 BMG, das Recht zu verlangen, dass die Übermitt-

lung seiner Daten, für die unter den Ziffern 1, 3 und 4 genannten Zwecke,  unterbleibt. Die unter 

Ziffer 2 Satz 2 genannten  Familienangehörigen haben, gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG,  das 

Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen diese Datenübermitt-

lung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 

benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Daten-

empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. In den Fällen der Ziffer 5 erfolgt, gemäß § 36 Abs. 2 

BMG,   eine Datenübermitteilung nur, soweit die betroffene Person nicht widersprochen hat.  

 

Einwohner die von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, richten den Widerspruch, 

möglichst in Schriftform,  an die Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden), Bürgerbüro, Kirchplatz 

2 in 79618 Rheinfelden (Baden). Vordrucke der „Erklärung zur Veröffentlichung von Perso-

nendaten“ sind im Internet abrufbar  unter   

 

www.rheinfelden.de/de/Bürger,-Verwaltung+Politik/Bürgerservice/Formulare-A-Z 

 

Rheinfelden (Baden), den 30.10.2017 

 

 

Klaus Eberhardt 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 
 

http://www.rheinfelden.de/de/Bürger,-Verwaltung+Politik/Bürgerservice/Formulare-A-Z

